
Anlage zum   I n f o r m a t i o n s b r i e f November 2010

1.1 Versorgungsleistungen (§ 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG):
Wiederkehrende Zahlungen, die auf besonderen Ver-
pflichtungsgründen beruhen, können bei ab 2008 ge-
schlossenen Verträgen in voller Höhe als Sonderaus -
gaben geltend gemacht werden; Leistungen im Zusam -
menhang mit einer vorweggenommenen Erbfolge sind
nur begünstigt, wenn  Betriebsvermögen oder ein min-
destens 50%iger GmbH-Anteil übertragen wird.1

1.2 Kirchensteuern, Kirchenbeiträge (§ 10 Abs. 1
Nr. 4 EStG): Ab zugsfähig sind die im Kalenderjahr 2010
 gezahlten Kirchensteuern bzw. entsprechenden Bei träge
abzüglich etwaiger Erstattungen.2 Für  welches Kalender-
jahr die Kirchensteuer geleistet wird, ist ohne Bedeutung,
da es allein auf den  Zahlungszeitpunkt ankommt.

Ein Sonderausgabenabzug kommt jedoch nicht in Be-
tracht für Kirchensteuer, die auf die seit 2009 geltende
Abgeltungsteuer für private Kapitalerträge erhoben wurde.

2.1 Unterhaltsleistungen (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 EStG):
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dau-
ernd getrennt lebenden Ehegatten, der im Inland
 seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat,3

können auf Antrag bis zu 13.805 Euro – ggf. erhöht um
für den Ehegatten geleistete Beiträge zur Kranken-/
Pflege versicherung – abge zogen  werden. Vo raussetzung
ist, dass der Empfänger der  Unter haltsleis tungen dem
Antrag zustimmt, weil als Folge des Ab zugs beim Zah-
lenden eine Versteuerung beim Empfänger vorgenom-
men wird. Die Zustimmung gilt für den jeweiligen Ver-
an lagungs zeit raum und für zukünftige Jahre; sie kann
nur vor Beginn eines Jahres zurückgenommen werden.

2.2 Kinderbetreuungskosten (§ 9c Abs. 2 EStG): 
Nicht erwerbsbedingte Aufwendungen4 für die Betreu-
ung von Kindern (z. B. durch Kinder garten, Kinderhort
oder Tages mutter) können als Sonderaus gaben geltend
gemacht werden. Begünstigt sind 2⁄3 der Kosten, höchstens
4.000 Euro pro Kind jährlich; es muss eine Rechnung
vorliegen und die Zahlung muss auf das Konto des Er-
bringers der Leistung erfolgen. Betroffen sind Alleinver-
diener-Eltern und nichterwerbs tätige Alleinerziehende
bzw. Ehegatten mit Kindern zwi schen 3 und 6 Jahren.
Bei Alleinstehenden, die krank bzw. behindert sind oder
sich in einer Ausbildung befinden, oder bei Eltern, die
beide die genannten Voraussetzungen erfüllen oder bei
denen ein Elternteil erwerbstätig und der andere krank
bzw. behindert ist oder in einer Aus bildung  steht, gilt
dies für Kinder bis zum 14. Lebensjahr.

2.3 Berufsausbildungs kosten (§ 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG):
Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung
bzw. für ein Erststudium (Fahrtkosten, Kosten für eine
auswärtige Unterbringung, Lernmittel, Studien ge büh  ren
usw.) können bis zu einer Höhe von 4.000 Euro jähr lich
geltend gemacht werden; der Höchstbetrag kann bei
Ehe gatten jeweils von beiden in Anspruch genommen
werden. Ein (un be schränk ter) Werbungskostenabzug
für eine erstmalige Ausbildung ist nur bei Maßnahmen
im Rahmen eines (Ausbildungs-)Dienstverhältnisses
mög lich (siehe § 9 i. V. m. § 12 Nr. 5 EStG).

2.4 Schulgeld (§ 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG): 30 % des  Schul -
geldes für die schulische Ausbildung der eigenen Kinder
in anerkannten (Privat-)Schulen  in EU-/EWR-Staaten
und in Deutschen Auslandsschulen bis zu einem Höchst -
betrag von 5.000 Euro je Kind und Elternpaar können
als Sonder aus gaben ab ge zogen werden; Aufwendungen
für die Beherbergung, Betreuung und Verpflegung sind
allerdings nicht begünstigt.

2.5 Zuwendungen zur Förderung steuerbegünstigter
Zwecke (§ 10b Abs. 1 EStG): Spenden an gemeinnützige,
mildtätige oder kirchliche Institutionen in EU-/EWR-
Staaten5 können bis zur Höhe von 20 % des Gesamt -
betrags der Einkünfte oder 4 °/°° der Summe aus Um-
sätzen sowie Löhnen und Gehältern als Sonderausgaben
abgezogen werden. Begünstigt sind auch Mitglieds -
beiträge an Einrichtungen, wenn diese nicht den Sport,
die Heimatkunde, die Tierzucht oder sonstige Freizeit-
gestaltungen fördern. Zuwendungen, die diese Grenzen
übersteigen, können im Rahmen der Höchstbeträge in
den Folgejahren geltend gemacht werden.

Spenden in den Vermögensstock einer begünstigten
Stiftung können darüber hinaus bis zu einem Gesamt-
betrag von 1 Mio. Euro innerhalb eines Zehnjahreszeit -
raums abgezogen werden (siehe § 10b Abs. 1a EStG).

Voraussetzung für den Sonderausgabenabzug ist die
Vorlage einer Zuwendungsbestätigung. Bei „Klein-
spenden“ bis zu 200 Euro oder bei Spenden für Katas -
trophenfälle reicht i. d. R. ein Ein zahlungs- oder Über-
wei sungs beleg aus. Bei Direktspenden z. B. an Sport -
vereine muss der Überweisungsträger etc. einen Hinweis
auf den Zweck der Spende  enthalten  (§ 50 Abs. 2 EStDV).

2.6 Mitgliedsbeiträge und Spenden an politische
Parteien (§ 34g EStG, § 10b Abs. 2 EStG):  Zuwen -
dungen an politische Parteien werden mit 50 % der
Ausgaben direkt von der Einkommensteuer abgezogen;
dies gilt jedoch nur für Zu wen dungen bis zu 1.650 Euro
(bei  Ehegatten: 3.300 Euro) im Kalenderjahr. Darüber
hinaus gehende Beträge können  wiede rum bis höchstens
1.650 Euro (bei Ehegatten: 3.300 Euro) als Sonderaus-
gaben  geltend gemacht werden. Für Mit glieds  beiträge
und Spenden an unab hängige Wähler ver  einigungen
wird ebenfalls die Einkommensteuer um 50 % der Auf-
wendun gen ermäßigt; begünstigt sind auch hier Zuwen-
dungen bis zu 1.650 Euro (bei Ehe gatten: 3.300 Euro)
im Kalenderjahr. Ein Sonderaus gabenabzug für  da rüber
hinausgehende Beträge ist  hier allerdings aus geschlossen.

2.7 Zur Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen
siehe Rückseite.

1 Zur Regelung bei Altverträgen siehe § 10 Abs. 1 Nr. 1a EStG a. F.
i. V. m. § 52 Abs. 23f EStG.

2 Kirchensteuererstattungen sind bis zur Höhe der gezahlten
Kirchensteuer zu verrechnen; darüber hinausgehende Erstat-
tungen für frühere Jahre mindern nachträglich die Sonder -
ausgaben des entsprechenden Jahres (BMF-Schreiben vom
11. Juni 2002 – IV C 4 – S 2221 – 191/02, BStBl 2002 I S. 667).

3 Lebt der Unterhaltsempfänger in einem EU- bzw. EWR-Staat,
siehe § 1a Abs. 1 Nr. 1 EStG.

4 Zur Berücksichtigung erwerbsbedingter Kinderbetreuungs -
kosten als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben siehe § 9c
Abs. 1 i. V. m. § 9 Abs. 5 Satz 1 EStG. 5 Siehe dazu auch § 10b Abs. 1 Satz 2 ff. EStG.

Sonderausgaben 2010

AnlageI n f o r m a t i o n s b r i e f

1 Unbegrenzt  abziehbare  Sonderausgaben

2 Begrenzt  abziehbare  Sonderausgaben



Anlage zum   I n f o r m a t i o n s b r i e f November 2010

1 Begünstigt sind Verträge, die nur die Zahlung einer monatlichen (Leib-)Rente frühestens ab dem 60. Lebensjahr vorsehen. Berücksichtigt
werden können darin aber auch Beiträge zur Absicherung der Berufsunfähigkeit, Erwerbsminderung oder von Hinterbliebenen (nur Ehe-
gatten und Kinder); siehe hierzu auch BMF-Schreiben vom 13. September 2010 – IV C 3 – S 2222/09/10041, Rz. 14 ff. Die Ansprüche aus
dem Altersvorsorgevertrag dürfen nicht vererb lich, übertragbar, veräußerbar oder kapitalisierbar sein, d. h. nicht in  einem Betrag aus -
gezahlt werden.

2 Dieser Prozentsatz erhöht sich bis zum Jahr 2025 jährlich um 2 Prozentpunkte bis auf 100 % (vgl. § 10 Abs. 3 Satz 6 EStG).

3 Bei nicht rentenversicherungspflichtigen Personen, wie z. B. bei Vorstandsmitgliedern einer AG, Beamten, Abgeordneten, Richtern oder
Soldaten, vermindert sich der Höchstbetrag von 20.000 e bzw. 40.000 e (§ 10 Abs. 3 Satz 1 und 2 EStG) um einen entsprechenden
 fiktiven Gesamtbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung; dies gilt auch für nicht rentenversicherungspflichtige GmbH-Gesellschafter-
 Geschäftsführer mit Pensions anspruch gegenüber ihrer Gesellschaft (§ 10 Abs. 3 Satz 3 EStG).

4 Der Vorwegabzug vermindert sich bei Arbeitnehmern, für die der Arbeitgeber gesetzliche Beiträge oder Zuschüsse zur Renten-, Kranken-,
Pflege- und Arbeitslosenversicherung leistet, um 16 % des Arbeitslohns aus dieser Beschäftigung. Dies gilt auch für rentenversicherungs-
freie Steuerpflichtige mit Versorgungsanspruch ohne eigene Beitragsleistung; damit erfolgt eine  Kürzung des Vorwegabzugs im  Rahmen
der Günstigerprüfung nicht bei GmbH-Gesellschaftern mit Pensionsanspruch gegenüber der Gesellschaft, wenn der  Gesell schafter die
Pension in vollem Umfang durch Gewinnverzicht finanziert.

5 Für Beiträge zu einer zusätzlichen freiwilligen Pflegeversicherung kommt ein zusätzlicher Höchstbetrag in Höhe von 184 e für nach
dem 31. Dezember 1957 Geborene in Betracht (§ 10 Abs. 3 Nr. 3 EStG a. F.).

6 Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die bis 2004 geltenden Höchstbeträge bereits durch sonstige Vorsorgeaufwendungen (z. B. Kapital -
lebensversicherungen, Kranken-, Pflege- oder Berufsunfähigkeitsversicherungen) ausgeschöpft werden.

7 In Betracht kommen Beiträge für eine Basisversorgung (auch für Kinder und Ehegatten) – ohne Berücksichtigung von Zusatzleistungen
und ohne steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse (siehe auch Informationsbrief September 2009 Nr. 6).

8 In diesem Fall ist eine Berücksichtigung von anderen sonstigen Vorsorgeaufwendungen (siehe dazu unter B.1) nicht möglich.

Beiträge
Höchstbeträge

Zur Anwendung kommt die günstigere Regelung (§ 10 Abs. 4a EStG)

Abzug  von  Vorsorgeaufwendungen  als  Sonderausgaben  2010

A. Gesetzliche Rentenversiche-
rung,  berufsständische Versorgungs -
einrichtungen, landwirtschaftliche
Alterskassen

sowie

Beiträge zu einer ab 2005 abge-
schlossenen privaten Leibrenten -
versicherung1 (sog. Basisrente)

B.1 Kranken-, Pflege- und
Arbeitslosen versicherung

Erwerbs-/Berufsunfähigkeits -
versicherung

Unfall-, Haftpflichtversicherung

Risiko-Lebensversicherung

Bis Ende 2004 abgeschlossene
Kapital-Lebensversicherung
(zu 88 %)

Rentenversicherung mit
 Kapitalwahlrecht (zu 88 %)

Rentenversicherung ohne
 Kapitalwahlrecht

oder:

B.2 Gesetzliche und private „Basis-
krankenversicherung“7 und Pflege-
versicherung,7 wenn diese Beiträge
die zu B.1 genannten Höchstbeträge
übersteigen

C. Zusätzliche private Alters -
vorsorge (sog. Riester-Rente;
§ 10a EStG)

Die gezahlten Beiträge (Arbeitnehmer-
und Arbeitgeberanteile bzw. 
-zuschüsse) sind in 2010  anzusetzen
mit 70 %2 bis zur Höhe von

Alleinstehende: 14.000 E
Ehegatten: 28.000 E

Diese so ermittelte Beitragssumme ist
zu kürzen um steuerfreie Arbeitgeber -
anteile und -zuschüsse etc.3

Steuerpflichtige

mit Anspruch auf die Beiträge
steuerfreie (Arbeit- alleine tragen
geber-)Zuschüsse (z. B. Selb-
etc. (z. B. Arbeit- ständige):
nehmer):

1.900 E 2.800 E

Steuerfreie Arbeit-
geberanteile bzw.
-zuschüsse werden
nicht berücksichtigt.

Bei Ehegatten ergibt sich der Höchst-
betrag aus der Summe der jedem Ehe -
gatten jeweils zustehenden Höchst -
beträge.

Unbegrenzter Abzug8 für die Beiträge
zu einer Basisversorgung

Auf alle Beiträge (ohne steuerfreie
 Zuschüsse) wird die bis Ende 2004
 gültige Berechnung angewendet:

Allein- Ehegatten
stehende

Vorwegabzug4 3.068 e 6.136 e

Grundhöchst-
betrag 1.334 e 2.668 e

darüber hinaus 667 e 1.334 e

insgesamt5 5.069 E 10.138 E

Werden zusätzlich Beiträge zu einer
 Basisrentenversicherung geleistet,
 erhöht sich ggf. der höchstmögliche
Sonderausgabenabzugsbetrag.6

Die bis 2004 geltende Regelung kann
 insbesondere noch vorteilhaft sein
bei Selbständigen, die ihre Alters ver -
sorgung (überwiegend) mit  (Kapital-)
 Lebensversicherungen  bestreiten.

Zusätzlicher Sonderausgaben-Höchstbetrag: 2.100 E jährlich, falls dieser
 günstiger ist als die Altersvorsorgezulage.
Ehegatten erhalten jeweils den Höchstbetrag, wenn ein Vorsorgevertrag auf
den eigenen Namen besteht



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ([Basiert auf "[Druck_Gieseking]"] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        17.007870
        17.007870
        17.007870
        17.007870
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [4053.544 3245.669]
>> setpagedevice


